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BUNDESGESETZBLATT
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268. Bundesgesetz: 43. Gehaltsgesetz-Novelle, Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und des
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979
(NR: GP XVI RV 636 AB 655 S. 93. BR: AB 2999 S. 463.)

2 6 8 . Bundesgesetz vom 12. Juni 1985, mit
dem das Gehaltsgesetz 1956 (43. Gehaltsge-
setz-Novelle), das Vertragsbedienstetengesetz
1948 und das Beamten-Dienstrechtsgesetz

1979 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 548/1984, wird wie folgt geändert:

1. Im § 59 wird folgender Abs. 14 a eingefügt:

„(14 a) An Berufsschulen gebührt den Lehrern
für die Dauer einer der nachstehenden Verwendun-
gen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt
für

1. Lehrer für die leistungsdifferenzierten Pflicht-
gegenstände im Bereich des betriebswirt-
schaftlichen und fachtheoretischen Unter-
richts
a) 429 S, wenn sie in einer oder zwei,
b) 536 S, wenn sie in drei oder vier,
c) 592 S, wenn sie in fünf oder mehr
Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferen-
zierten Unterricht erteilen,

2. Fachkoordinatoren an ganzjährigen und sai-
sonmäßigen Berufsschulen für die leistungs-
differenzierten Pflichtgegenstände im Bereich
des betriebswirtschaftlichen und fachtheoreti-
schen Unterrichts
a) 429 S, wenn sie im Schuljahr an der

betreffenden Schule die Unterrichtstätig-
keit der Lehrer für fünf bis elf,

b) 536 S, wenn sie im Schuljahr an der
betreffenden Schule die Unterrichtstätig-
keit der Lehrer für mindestens zwölf

Schülergruppen zu koordinieren haben,
3. Fachkoordinatoren an lehrgangsmäßigen

Berufsschulen für die leistungsdifferenzierten
Pflichtgegenstände im Bereich des betriebs-
wirtschaftlichen und fachtheoretischen Unter-
richts

a) 429 S, wenn sie an der betreffenden
Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
während eines Lehrganges für mindestens
fünf, aber — bezogen auf das ganze
Schuljahr — für weniger als zwölf,

b) 536 S, wenn sie an der betreffenden
Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
— bezogen auf das ganze Schuljahr — für
zwölf bis 16,

c) 592 S, wenn sie an der betreffenden
Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
— bezogen auf das ganze Schuljahr — für
mehr als 16

Schülergruppen zu koordinieren haben,
4. Leiter einer Berufsschule, an der leistungs-

differenzierter Unterricht erteilt wird, 423 S,
5. Direktorstellvertreter einer Berufsschule, an

der leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt
wird, 212 S.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 5 besteht auch wäh-
rend des Beobachtungszeitraumes, der am Beginn
des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen
Leistungsgruppen vorangeht. Abweichend vom
ersten Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangs-
mäßigen Berufsschulen für die Dauer des betreffen-
den Schuljahres."

2. Es werden ersetzt:
a) im § 59 Abs. 15 die Zitierung „Abs. 9 bis

14" durch die Zitierung „Abs. 9 bis 14 a";
b) im § 59 Abs. 19 die Zitierung „Abs. 1 bis 7,

9 bis 14 und 16" durch die Zitierung
„Abs. 1 bis 7, 9 bis 14 a und 16".

3. Nach § 61 wird eingefügt:

„Vergütung für Schulpraktika

§ 62. (1) Dem Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 1, der mit der Betreuung von Studenten
der Wirtschaftspädagogischen Studienrichtung im
Schulpraktikum betraut ist, gebührt für die Betreu-
ung einer Gruppe von Studenten im Ausmaß von
12 Semesterwochenstunden eine Vergütung in der
vierfachen Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
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schen dem Gehalt der Gehaltsstufe 12 der Verwen-
dungsgruppe L 1 und dem Gehalt der Gehalts-
stufe 11 der Verwendungsgruppe L PA.

(2) Für die im Zusammenhang mit den Unter-
richtsstunden im Schulpraktikum der Wirtschafts-
pädagogischen Studienrichtung gemäß dem Stu-
dienplan durchzuführenden Vor- und Nachbespre-
chungen gebührt eine Vergütung im Ausmaß von
55 vH des Gehaltes der Gehaltsstufe 11 der Ver-
wendungsgruppe L PA. 33 vH dieser Vergütung
gelten als Überstundenzuschlag.

(3) Die Vergütung nach den Abs. 1 und 2
gebührt für die Betreuung einer Studentengruppe
von vier Studenten. Umfaßt die Gruppe weniger
Studenten, so vermindert sich der Vergütungsbe-
trag

1. nach Abs. 1 um 10 vH,
2. nach Abs. 2 um 20 vH

je Studenten, um den die Zahl vier unterschritten
wird. Auf die für die Höhe der Vergütung maßge-
bende Zahl der Studenten sind alle Studenten der
Gruppe anzurechnen, die zumindest während des
gesamten ersten Monats des Schulpraktikums tat-
sächlich am Schulpraktikum teilnehmen.

(4) Die Vergütungen nach den Abs. 1 bis 3
gebühren im Verhältnis des Ausmaßes, in dem der
Lehrer in diesem Schulpraktikum verwendet wird,
zum Gesamtausmaß von 12 Semesterwochenstun-
den, wenn

1. das Schulpraktikum nur sechs Semesterwo-
chenstunden umfaßt,

2. der Lehrer nur in einem Teil der 12 Semester-
wochenstunden im Schulpraktikum verwen-
det wird,

3. das Schulpraktikum nur zum Teil im betref-
fenden Semester liegt bzw.

4. der Lehrer nur zum Teil im Schulpraktikum
verwendet wird.

(5) Die Vergütungen für Schulpraktika sind
semesterweise im nachhinein abzurechnen."

4. Der bisherige § 62 wird als § 63 bezeichnet.

Artikel II

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, in der
Fassung des Art. I, wird wie folgt geändert:

1. § 13 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59 a
Abs. 5, § 59 b, § 60 Abs. 6 oder § 60 a anzuwenden
sind, bleiben vom Abs. 10 unberührt."

2. Dem § 15 Abs. 1 wird angefügt:

"Anspruch auf eine Nebengebühr kann immer
nur für Zeiträume bestehen, für die auch ein
Anspruch auf Gehalt besteht."

3. Im § 20 d Abs. 2 und 5 wird die Zitierung
„§ 59 Abs. 10" jeweils durch die Zitierung „§ 59 a
Abs. 2" ersetzt.

4. Im § 58 Abs. 8 wird die Zitierung „§ 59
Abs. 12 Z 3 lit. b" durch die Zitierung „§ 59 a
Abs. 4 Z 3 lit. b" ersetzt.

5. An die Stelle des § 59 Abs. 9 bis 19 und des
§ 59 a treten folgende Bestimmungen:

„§ 59 a. (1) Klassenlehrern an Volksschulen
(Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für Klas-
senlehrer

1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen)
mit mehreren Schulstufen in mehrklassigen
Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht
Z 2 anzuwenden ist, 633 S,

2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen
(Sonderschulen) und an geteilten Klassen
zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen)
961 S,

3. an geteilten einklassigen Volksschulen (Son-
derschulen) 1 318 S.

(2) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit
der Befähigung zur Unterrichtserteilung in beiden
Sprachen gebührt für die Dauer dieser Verwen-
dung eine Dienstzulage von 633 S.

(3) Lehrern an der Höheren technischen Bundes-
lehranstalt und Bundes-Handelsschule Wien V, an
Blindeninstituten und an Instituten für Gehörlosen-
bildung, die in Klassen zu unterrichten haben oder
als Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen Grup-
pen zu betreuen haben, in denen sich Schüler mit
verschiedenen Arten von Behinderungen befinden,
gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung
eine Dienstzulage von 961 S; § 58 Abs. 7 gilt sinn-
gemäß.

(4) Eine Dienstzulage gebührt
1. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe

L 2a 1 an Volksschulen, die mit der Führung
einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerich-
teten Besuchsschulklasse betraut sind, sowie
Religionslehrern der Verwendungsgruppe
L 2a 1, die als Besuchsschullehrer an Volks-
schulen ganzjährig mit der Erteilung übungs-
schulmäßigen Religionsunterrichts betraut
sind,

2. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe
L 2b 1 an Volksschulen, die mit der Führung
einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerich-
teten Besuchsschulklasse betraut sind, sowie
Religionslehrern der Verwendungsgruppe
L 2b 1, die als Besuchsschullehrer an Volks-
schulen ganzjährig mit der Erteilung übungs-
schulmäßigen Religionsunterrichts betraut
sind,

3. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die
a) an Hauptschulen, Sonderschulen oder

Polytechnischen Lehrgängen ganzjährig
mit der Erteilung übungsschulmäßigen
Unterrichts im Umfang des Unterrichts an
Übungsschulen betraut sind,
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b) als Übungsschullehrer an Pädagogischen
Akademien oder als Religionslehrer an
Übungsschulen der Religionspädagogi-
schen Akademien verwendet werden,

c) an Berufsschulen mit der Führung einer
lehrgangsmäßig oder ganzjährig übungs-
schulmäßig eingerichteten Besuchsschul-
klasse sowie an berufsbildenden mittleren
und höheren Schulen mit der Führung
einer ganzjährig übungsschulmäßig einge-
richteten Besuchsschulklasse betraut sind,

4. Lehrern der Verwendungsgruppen
a) L 3,
b) L 2b 1 und
c ) L 2 a l ,
die an Volks- oder Hauptschulen ganzjährig
mit der Erteilung übungsschulmäßigen Unter-
richts in einer Fremdsprache im Umfang des
Unterrichts an Übungsschulen betraut sind
oder

5. Lehrern der Verwendungsgruppen
a) L 3 und
b) L 2b 1,
die an allgemeinbildenden Pflichtschulen
ganzjährig mit der Erteilung übungsschulmä-
ßigen Unterrichts als Lehrer für Werkerzie-
hung (für Schüler der Bildungsanstalt für
Arbeitslehrerinnen) oder als Religionslehrer
(für Studierende der Religionspädagogischen
Akademien) betraut sind.

(5) Die Dienstzulage gemäß Abs. 4 beträgt,
1. wenn der Unterricht im Umfang des Unter-

richts an Übungsschulen erteilt wird,
a) im Falle des Abs. 4 Z 1 den Unterschieds-

betrag zwischen dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage)
des Lehrers und dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage)
eines Lehrers der Verwendungsgruppe
L 2a 2 in der gleichen Gehaltsstufe,

b) im Falle des Abs. 4 Z 2 den Unterschieds-
betrag zwischen dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage)
des Lehrers und dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage)
eines Lehrers der Verwendungsgruppe
L 2b 2 in der gleichen Gehaltsstufe,

c) im Falle des Abs. 4 Z 3 den Unterschieds-
betrag zwischen dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage)
des Lehrers und dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage),
der dem Lehrer gebühren würde, wenn er
zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 1
ernannt worden wäre, mindestens jedoch
760 S,

d) in den Fällen des Abs. 4 Z 4 und 5 den
Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt
(einschließlich einer allfälligen Dienstal-
terszulage) des Lehrers und dem Gehalt
(einschließlich einer allfälligen Dienstal-

terszulage), das dem Lehrer gebühren
würde, wenn er
aa) im Falle des Abs. 4 Z 4 lit. a und des

Abs. 4 Z 5 lit. a zum Lehrer der Ver-
wendungsgruppe L 2b 1 ernannt wor-
den wäre,

bb) im Falle des Abs. 4 Z 4 lit. b und des
Abs. 4 Z 5 lit. b zum Lehrer der Ver-
wendungsgruppe L 2a 1 ernannt wor-
den wäre,

cc) im Falle des Abs. 4 Z 4 lit. c zum Leh-
rer der Verwendungsgruppe L 2a 2
ernannt worden wäre,

2. wenn der Unterricht im halben Umfang des
Unterrichts an einer Übungsschule erteilt
wird, die Hälfte des sich gemäß Z 1 ergeben-
den Betrages.

(6) Die Dienstzulagen nach den Abs. 1 bis 5 und
nach § 59 b sind ruhegenußfähig, wenn der Lehrer

1. in den letzten drei Jahren vor seiner Verset-
zung oder seinem Übertritt in den Ruhestand
in einer den Anspruch auf diese Dienstzulage
begründenden Verwendung gestanden ist
oder

2. die betreffende Dienstzulage durch insgesamt
mindestens zehn Jahre — davon jedenfalls
während des letzten Jahres vor seiner Verset-
zung oder seinem Übertritt in den Ruhestand
— bezogen hat.

Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist für den Ruhege-
nuß auch dann anrechenbar, wenn der Lehrer
ununterbrochen durch mindestens zehn Jahre in
einer den Anspruch auf diese Dienstzulage begrün-
denden Verwendung gestanden ist und der
Anspruch erst in den letzten zwei Jahren vor seiner
Versetzung oder seinem Übertritt in den Ruhe-
stand weggefallen ist.

§ 59 b. (1) Im Polytechnischen Lehrgang gebührt
den Lehrern für die Dauer einer der nachstehenden
Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzu-
lage beträgt für

1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen
Deutsch bzw. Mathematik
a) 449 S, wenn sie in einer Schülergruppe

oder Klasse leistungsdifferenzierten
Unterricht erteilen,

b) 561 S, wenn sie in zwei oder mehr Schü-
lergruppen oder Klassen leistungsdifferen-
zierten Unterricht erteilen,

2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegen-
stände Deutsch bzw. Mathematik 449 S,
sofern an der betreffenden Schule der Unter-
richt in Deutsch bzw. Mathematik in minde-
stens fünf Schülergruppen erfolgt,

3. Leiter eines Polytechnischen Lehrganges als
selbständige Schule und Lehrer, die mit der
Leitung einer solchen Schule betraut sind,
449 S,

4. Leiter einer sonstigen allgemeinbildenden
Pflichtschule mit angeschlossenem Polytech-
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nischen Lehrgang und Lehrer, die mit der Lei-
tung einer solchen Schule betraut sind, 225 S.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch wäh-
rend des Beobachtungszeitraumes, der am Beginn
des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen
Leistungsgruppen vorangeht.

(2) An Berufsschulen gebührt den Lehrern für
die Dauer einer der nachstehenden Verwendungen
eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für

1. Lehrer für die leistungsdifferenzierten Pflicht-
gegenstände im Bereich des betriebswirt-
schaftlichen und fachtheoretischen Unter-
richts
a) 449 S, wenn sie in einer oder zwei,
b) 561 S, wenn sie in drei oder vier,
c) 620 S, wenn sie in fünf oder mehr
Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferen-
zierten Unterricht erteilen,

2. Fachkoordinatoren an ganzjährigen und sai-
sonmäßigen Berufsschulen für die leistungs-
differenzierten Pflichtgegenstände im Bereich
des betriebswirtschaftlichen und fachtheoreti-
schen Unterrichts
a) 449 S, wenn sie im Schuljahr an der

betreffenden Schule die Unterrichtstätig-
keit der Lehrer für fünf bis elf,

b) 561 S, wenn sie im Schuljahr an der
betreffenden Schule die Unterrichtstätig-
keit der Lehrer für mindestens zwölf

Schülergruppen zu koordinieren haben,
3. Fachkoordinatoren an lehrgangsmäßigen

Berufsschulen für die leistungsdifferenzierten
Pflichtgegenstände im Bereich des betriebs-
wirtschaftlichen und fachtheoretischen Unter-
richts
a) 449 S, wenn sie an der betreffenden

Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
während eines Lehrganges für mindestens
fünf, aber — bezogen auf das ganze
Schuljahr — für weniger als zwölf,

b) 561 S, wenn sie an der betreffenden
Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
— bezogen auf das ganze Schuljahr — für
zwölf bis 16,

c) 620 S, wenn sie an der betreffenden
Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
— bezogen auf das ganze Schuljahr — für
mehr als 16

Schülergruppen zu koordinieren haben,
4. Leiter einer Berufsschule, an der leistungs-

differenzierter Unterricht erteilt wird, 443 S,
5. Direktorstellvertreter einer Berufsschule, an

der leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt
wird, 222 S.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 5 besteht auch wäh-
rend des Beobachtungszeitraumes, der am Beginn
des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen
Leistungsgruppen vorangeht. Abweichend vom
ersten Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangs-

mäßigen Berufsschulen für die Dauer des betreffen-
den Schuljahres.

§ 59 c. (1) Einem Lehrer, der zur Unterstützung
des Schulleiters bestimmt ist (§ 9 Abs. 2 lit. d
BLVG, BGBl. Nr. 244/1965), gebührt eine Dienst-
zulage von 50 vH der Dienstzulage, die ihm gemäß
§ 57 gebühren würde, wenn er Leiter seiner Schule
wäre. Ist jedoch an der Schule auch ein Fachvor-
stand vorgesehen, so gebührt dem Lehrer, der zur
Unterstützung des Schulleiters bestimmt ist, abwei-
chend vom ersten Satz eine Dienstzulage von
33 vH der Dienstzulage, die ihm gemäß § 57
gebühren würde, wenn er Leiter seiner Schule
wäre.

(2) Eine Bestellung zur Unterstützung des Schul-
leiters ist nur an höheren oder selbständig geführ-
ten mittleren Schulen zulässig, die mindestens
zwölf Klassen aufweisen und an denen weder
Direktor-Stellvertreter noch Abteilungsvorstände
vorgesehen sind; die Bestellung mehrerer Lehrer an
einer Schule ist unzulässig.

(3) Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist ruhegenuß-
fähig, wenn der Lehrer während der letzten drei
Jahre vor seiner Versetzung oder seinem Übertritt
in den Ruhestand in einer den Anspruch auf die
Dienstzulage oder eine Dienstzulage gemäß § 59
Abs. 1 begründenden Verwendung gestanden ist,
ohne daß dadurch ein Anspruch nach § 59 Abs. 8
entstanden ist.

§ 59 d. (1) Für die Zeit, während der ein Abtei-
lungsleiter an einem Pädagogischen Institut zusätz-
lich mit der Leitung des Pädagogischen Institutes
betraut ist, gebührt ihm eine Dienstzulage im Aus-
maß des Unterschiedsbetrages zwischen der
Dienstzulage, die ihm gemäß § 57 Abs. 9 gebührt,
und jener Dienstzulage, die ihm gemäß § 57 Abs. 2
gebühren würde, wenn diese Bestimmung auf Lei-
ter eines Pädagogischen Institutes anwendbar wäre.
Bei der Ermittlung des Betrages, der sich nach § 57
Abs. 2 ergibt, sind die Bemessungskriterien des § 57
Abs. 9 erster bis dritter Satz mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß sich die Dienstzulagengruppe nach
der Zahl der Lehrer des Betreuungsbereiches des
gesamten Pädagogischen Institutes richtet.

(2) Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist ruhegenuß-
fähig

1. im Ausmaß eines Drittels, wenn die Funktion
des Leiters eines Pädagogischen Institutes
durch ein Jahr ausgeübt wurde,

2. im Ausmaß von zwei Dritteln, wenn die Funk-
tion des Leiters eines Pädagogischen Institutes
durch zwei Jahre ausgeübt wurde,

3. im vollen Ausmaß, wenn die Funktion des
Leiters eines Pädagogischen Institutes durch
mindestens drei Jahre ausgeübt wurde.

(3) Abs. 2 ist auch dann anzuwenden, wenn die
nach Abs. 1 gebührende Dienstzulage vor dem
Übertritt oder der Versetzung in den Ruhestand
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weggefallen ist. In diesem Fall ist bei der Bemes-
sung des Ruhegenusses auszugehen:

1. von jener Dienstzulagengruppe und allfälligen
Erhöhung der Dienstzulage, die für den
betreffenden Lehrer zuletzt wirksam war,

2. von der Gehaltsstufe, der der Lehrer unmittel-
bar vor seinem Übertritt oder seiner Verset-
zung in den Ruhestand angehört hat.

§ 59 e. Von den Dienstzulagen nach den §§ 59
bis 59 d sowie von dem diesen Dienstzulagen ent-
sprechenden Teil der Sonderzahlung ist der Pen-
sionsbeitrag zu entrichten."

6. Im § 60 Abs. 4 werden ersetzt:
a) die Zitierung „§ 59 Abs. 12" durch die

Zitierung „§ 59 a Abs. 4",
b) die Zitierung „§ 59 Abs. 13 Z 1" durch die

Zitierung „§ 59 a Abs. 5 Z 1".
7. Im § 61 Abs. 4 wird die Zitierung „§ 58 Abs. 4

bis 8, §59 Abs. 3 bis 7, 9 bis 13, §60 und
§ 85 b" durch die Zitierung „§ 58 Abs. 4 bis 8,
§ 59 Abs. 3 bis 7, § 59 a Abs. 1 bis 5, § 60 und
§ 85 b" ersetzt.

Artikel III
Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.

Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz,
BGBl. Nr. 549/1984, wird wie folgt geändert:

An die Stelle des § 44 a Abs. 7 treten folgende
Bestimmungen:

„(7) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die an Polytechnischen Lehrgängen
Deutsch beziehungsweise Mathematik unterrich-
ten, gebührt für die Dauer der Verwendung eine
Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt jährlich

1. 5 148 S, wenn sie in einer Schülergruppe oder
Klasse leistungsdifferenzierten Unterricht
erteilen,

2. 6 432 S, wenn sie in zwei oder mehr Schüler-
gruppen oder Klassen leistungsdifferenzierten
Unterricht erteilen.

(7 a) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die an Berufsschulen in den leistungsdiffe-
renzierten Pflichtgegenständen im Bereich des
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen
Unterrichts unterrichten, gebührt für die Dauer der
Verwendung eine Dienstzulage. Diese Dienstzu-
lage beträgt jährlich

1. 5 148 S, wenn sie in einer oder zwei,
2. 6 432 S, wenn sie in drei oder vier,
3. 7 104 S, wenn sie in fünf oder mehr

Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzier-
ten Unterricht erteilen. Abweichend vom ersten
Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangsmäßi-
gen Berufsschulen für die Dauer des betreffenden
Schuljahres."

Artikel IV
Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.

Nr. 86, in der Fassung des Art. III, wird wie folgt
geändert:

1. An die Stelle des § 44 a Abs. 7 bis 10 treten fol-
gende Bestimmungen:

„§ 44 b. (1) Vertragslehrern des Entlohnungs-
schemas II L, die an Polytechnischen Lehrgängen
Deutsch bzw. Mathematik unterrichten, gebührt
für die Dauer der Verwendung eine Dienstzulage.
Diese Dienstzulage beträgt jährlich

1. 5 388 S, wenn sie in einer Schülergruppe oder
Klasse leistungsdifferenzierten Unterricht
erteilen,

2. 6 732 S, wenn sie in zwei oder mehr Schüler-
gruppen oder Klassen leistungsdifferenzierten
Unterricht erteilen.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die an Berufsschulen in den leistungsdiffe-
renzierten Pflichtgegenständen im Bereich des
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen
Unterrichts unterrichten, gebührt für die Dauer der
Verwendung eine Dienstzulage. Diese Dienstzu-
lage beträgt jährlich

1. 5 388 S, wenn sie in einer oder zwei,
2. 6 732 S, wenn sie in drei oder vier,
3. 7 440 S, wenn sie in fünf oder mehr

Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzier-
ten Unterricht erteilen. Abweichend vom ersten
Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangsmäßi-
gen Berufsschulen für die Dauer des betreffenden
Schuljahres.

§ 44 c. (1) Vertragslehrern (Vertragserziehern)
des Entlohnungsschemas II L, die im Ausmaß von
mindestens drei Viertel ihrer Lehrverpflichtung als
Erzieher an Internatsschulen oder Schülerheimen
des Bundes oder an gleichartigen Anstalten verwen-
det werden, gebührt — sofern nicht § 10 Abs. 9
BLVG anzuwenden ist — für die Dauer der Ver-
wendung eine Erzieherzulage. Die Erzieherzulage
beträgt jährlich

in der Entlohnungsgruppe l 1 32 262 S,
in den Entlohnungsgruppen l 2a 28 498 S,
in den Entlohnungsgruppen l 2b 23 690 S,
in der Entlohnungsgruppe l 3 17 796 S.

§ 60 a Abs. 3, 4, 8 und 9 des Gehaltsgesetzes 1956
ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die zwar nicht in dem im Abs. 1 angeführ-
ten Ausmaß, aber mindestens im Ausmaß von drei
Achtel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher an
Internatsschulen oder Schülerheimen des Bundes
oder an gleichartigen Anstalten verwendet werden,
gebührt — sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG anzu-
wenden ist — für die Dauer der Verwendung eine
Erzieherzulage im halben Ausmaß der im Abs. 1
angeführten Ansätze. § 60 a Abs. 6 bis 9 des
Gehaltsgesetzes 1956 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die mit weniger als dem Ausmaß von drei
Achtel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher verwen-
det werden, gebührt keine Erzieherzulage."
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2. Der bisherige § 44 b erhält die Bezeichnung
"§ 44 d".

Artikel V

(1) Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 550/1984, wird wie folgt geändert:

In der Anlage 1 Z 4.3 lit. c wird
a) in der Spalte „Für die Verwendung" der Aus-

druck „in der Heeresverwaltung" durch den
Ausdruck „im Dienst in Unteroffiziersfunk-
tion" und

b) in der Spalte „Erfordernis" der Ausdruck
„Verwendungsgruppe H 3" durch den Aus-
druck „Verwendungsgruppe D oder H 3"
ersetzt.

(2) Die Verordnung BGBl. Nr. 519/1979 ist auf
den Dienst in Unteroffiziersfunktion nicht anzu-
wenden.

Artikel VI

(1) In der Zeit vom
1. 1. September 1984 bis zum 31. Dezember

1984 ist § 59 Abs. 14 a Z 2 lit. a und Z 3 lit. a
des Gehaltsgesetzes 1956,

2. 1. Jänner 1985 bis zum 31. August 1985 ist
§ 59 b Abs. 2 Z 2 lit. a und Z 3 lit. a des
Gehaltsgesetzes 1956

auch dann anzuwenden, wenn der Fachkoordina-
tor zwar nicht die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
für die dort vorgesehenen fünf Schülergruppen,
sondern lediglich für drei Schülergruppen zu koor-
dinieren hat. Die Dienstzulage beträgt in diesem
Fall 60 vH der dort vorgesehenen Dienstzulage.

(2) In der Zeit vom
1. 1. September 1984 bis zum 31. Dezember

1984 ist § 59 Abs. 14 a Z 2 lit. a und Z 3 lit. a
des Gehaltsgesetzes 1956,

2. 1. Jänner 1985 bis zum 31. August 1986 ist
§ 59 b Abs. 2 Z 2 lit. a und Z 3 lit. a des
Gehaltsgesetzes 1956

auch dann anzuwenden, wenn der Fachkoordina-
tor zwar nicht die Unterrichtstätigkeit der Lehrer
für die dort vorgesehenen fünf Schülergruppen,
sondern lediglich für vier Schülergruppen zu koor-
dinieren hat. Die Dienstzulage beträgt in diesem
Fall 80 vH der dort vorgesehenen Dienstzulage.

(3) Ergeben sich bei der Anwendung der Abs. 1
oder 2 Restbeträge von 50 g und mehr, so sind
diese auf volle Schillingbeträge aufzurunden, erge-
ben sich Restbeträge von weniger als 50 g, so sind
diese zu vernachlässigen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Vertragslehrer des
Entlohnungsschemas I L sinngemäß anzuwenden.

Artikel VII

(1) Für außerordentliche Hochschulprofessoren,
die vor dem 1. Jänner 1985 aus dem Dienststand
ausgeschieden sind, und für die Hinterbliebenen
dieser Beamten gelten vom 1. Jänner 1985 an die
im § 48 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 für außer-
ordentliche Universitätsprofessoren jeweils vorge-
sehenen Gehaltsansätze mit der Maßgabe, daß die
Gehaltsstufe 14 die höchste erreichbare Gehalts-
stufe bildet.

(2) Vom 1. Jänner 1985 an ist auf den im Abs. 1
genannten Personenkreis § 50 Abs. 2 und 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. Dezember
1984 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Artikel VIII

Dem Art. XII der 42. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 548/1984, wird angefügt:

„Auf diese Dienstzulage sind die für die neben-
gebührenzulagenrechtliche Behandlung der Mehr-
dienstleistungsvergütung gemäß § 61 des Gehalts-
gesetzes 1956 maßgebenden Bestimmungen des
Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/
1971, sinngemäß anzuwenden."

Artikel IX

Auf die Vergütung nach § 62 Abs. 2 des Gehalts-
gesetzes 1956 sind die für die nebengebührenzula-
genrechtliche Behandlung der Mehrdienstleistungs-
vergütung gemäß § 61 des Gehaltsgesetzes 1956
maßgebenden Bestimmungen des Nebengebühren-
zulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971, sinngemäß
anzuwenden.

Artikel X

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. I Z 1 und 2 und die Art. III und VI mit

1. September 1984,
2. Art. II, IV, VII und VIII mit 1. Jänner 1985,
3. Art. I Z 3 und 4 und Art. IX mit 1. Feber

1985,
4. Art. V mit 1. August 1985.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten
jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes-
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


